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Addiko Bank AG: Urteil des Obersten Gerichtshofes der Republik Kroatien bezüglich
CHF-Klauseln
 
Wien (pta026/17.09.2019/20:05) - Am 17. September 2019 urteilte der Oberste Gerichtshof der Republik Kroatien über einen

kollektiven Verbraucherschutzanspruch gegen acht größere Banken, darunter die Addiko Bank d.d. (Zagreb), wies deren

Revisionen ab und erklärte die in Krediten verwendeten CHF-Klauseln, die Zahlungen in lokaler Währung mit CHF verknüpfen, für

nichtig. 

Infolge des Urteils können jene Verbraucher, die Kreditverträge mit der Addiko Bank d.d. (Zagreb) abgeschlossen haben, die

Nichtigkeit der jeweiligen CHF-Klausel mittels individuell einzureichender Klagen geltend machen. 

Die Addiko Bank AG analysiert derzeit das Urteil und dessen Auswirkungen sowie mögliche Rechtsmittel.
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